
Weiterbildungsförderung - je kleiner der 

Betrieb, desto größer die Förderung
Maximale Zuschusshöhen nach Betriebsgrößen  
Betriebe und Beschäftigte in Sachsen (2019)

Arbeitsentgelt-
zuschuss während 
der Weiterbildung 
(bis zu …)

Weiterbildungs-
kosten (bis zu …) 100 %

75 %

50 %*1

50 %

25 %

25 %

15 %

25 %

~86.000
(<10)

Kleinst-
unternehmen

~260.000

*2,*3

~700
(>250)

Größere 
Unternehmen

~392.000

17
(>2.500)

Große         
Unternehmen

~45.000

bei allen 

abschluss-

orientierten 

Weiterbildungen:

Weiter-

bildungs-

kosten     

immer zu  

100 %

 Arbeits-

entgelt-

zuschuss      

bis zu       

100 %

*1 - bis zu 100 % bei Beschäftigten ab 45 Jahre oder Schwerbehinderte) in Betrieben mit mindestens zehn und weniger als 250 Beschäftigten

*2 - + 5% bei Betriebsvereinbarungen und Tarifverträgen mit Qualifizierungselementen (seit 01.10.2020)

*3 - +10% bei mind.1/5 Beschäftigte mit Qualifizierungsbedarf, bei KMU 1/10 (seit 01.10.2020)

Anzahl 

Betriebe nach 

Betriebsgrößen 

und Beschäftigten 

Achtung: Während des Bezuges von Kurzarbeitergeld richtet sich die Zuschuss-
höhe zu den Lehrgangskosten ausschließlich nach den Voraussetzungen des 
§106a Absatz 2 SGB III (Beschäftigungssicherungsgesetz)!

*2,*3

~25.000
(<250)

Kleine und mittlere 
Unternehmen

~920.000
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Pauschale Erstattung von 50% der 

vom Arbeitgeber allein zu tragenden 

Beiträge zur Sozialversicherung

• Bezug von Kurzarbeitergeld vor dem 

31.07.2023

• Teilnahme an beruflichen Weiter-

bildungsmaßnahmen, die während der 

Kurzarbeit beginnen

• Träger und Maßnahme zertifiziert mit 

Dauer von mehr als 120 Stunden  

oder 

• nach AFBG-förderfähige Maßnahme 

eines dafür geeigneten Trägers

• keine Verpflichtung des Arbeitgebers 

aufgrund bundes- oder 

landesrechtlicher Regelungen zur 

Maßnahmedurchführung

Qualifizierung und Förderung während 

Kurzarbeit und SV-Erstattung wirksam nutzen!

Lehrgangskosten für Weiterbildungs-

maßnahmen während Kurzarbeit 

werden auf Antrag pauschal in 

Abhängigkeit der Betriebsgröße 

bezuschusst:

• weniger als 10 Beschäftigte zu 100 %

• 10 bis 249 Beschäftigte zu   50 %

• 250 bis < 2.500 Beschäftigte zu   25 %

• 2.500 und mehr Beschäftigte zu   15 %

Träger und Maßnahme zertifiziert

Dauer mehr als 120 Stunden

keine Verpflichtung des Arbeitgebers aufgrund 

bundes- oder landesrechtlicher Regelungen zur 

Maßnahmedurchführung

keine Maßnahme nach dem AFBG

keine Anwendung des § 82 SGB III für während 

Kurzarbeit begonnener Maßnahmen

bis zum 31.07.2023 befristet

Umsetzung des Beschäftigungssicherungsgesetzes!

neu ab 01.01.2021

§ 106a SGB III

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl120s2691.pdf%27%5D__1607937674693

